Bericht der WestEnergie und Verkehr GmbH nach 
§ 52 Abs.1 EEG 2009 EEG-Belastungsausgleich im Jahr 2009

Name des Elektrizitätsversorgungsunternehmens: WestEnergie und Verkehr GmbH
(Stromlieferant)

Betriebsnummer bei der Bundesnetzagentur: 20002882
Notwendigkeit:
Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) sind nach § 52 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2009 verpflichtet, auf Ihren Internetseiten einen Bericht über die Ermittlung der von ihnen nach 
§ 45 bis § 49 EEG 2009 mitgeteilten Daten bis zum 30. September zu veröffentlichen und bis zum Ablauf des Folgejahres vorzuhalten.

Grundsätzliches:
EVU, die Strom an Letztverbraucher liefern, sind gemäß § 37 Abs. 1 EEG 2009 verpflichtet, ihrem regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) EEG-Strom anteilig abzunehmen und zu vergüten. Der Umfang der Abnahmepflicht bemisst sich nach dem Verhältnis des bundesweit vergüteten EEG-Stroms zum bundesweit an Endkunden abgegebenen Strom (EEG-Quote) sowie nach der Strommenge, die das betreffende EVU als Lieferant innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres an Letztverbraucher abgegeben hat.
Die Vergütung, die die EVU an die ÜNB zu leisten haben, errechnet sich aus dem bundes​weiten Durchschnitt der nach § 16 EEG 2009 von der Gesamtheit der Netzbetreiber pro Kilowatt​stunde in dem vorvergangenen Quartal gezahlten Vergütungen abzgl. der nach § 35 Abs. 2  EEG 2009 vermiedenen Netznutzungsentgelte.
Gemäß der Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) vom 17. Juli 2009 hat sich ab dem 1. Januar 2010 der EEG-Wälzungsmechanismus geändert. Hiernach werden die Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an Letztverbraucher liefern, von der Pflicht befreit, den von den Übertragungsnetzbetreibern aufgenommenen EEG-Strom abzunehmen. Verbunden damit wird ab 1. Januar 2010 eine bundesweit einheitliche EEG-Umlage entsprechend § 3 AusglMechV von den Letztverbrauchern erhoben. Diese EEG-Umlage ist von den Übertragungsnetzbetreibern bis zum 15. Oktober eines Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr zu veröffentlichen. Für das Jahr 2010 haben die Übertragungsnetzbetreiber eine EEG-Umlage in Höhe von 2,047 Ct/kWh ermittelt. 
2009:
Für das Kalenderjahr 2009 hat die EEG-Quote gemäß den durch Wirtschaftsprüfer beschei​ni​gten Angaben der Übertragungsnetzbetreiber 18,582 % betragen.

Abgabemengen an Letztverbraucher:
Nachfolgend sind die für die west Energie und Verkehr GmbH prognostizierten und im Rahmen der Gesamtmitteilung der WestEnergie und Verkehr GmbH gemeldeten Daten in kWh aufgeführt:
	 2010 \ Regelzone
	Amprion
	50 Hertz
	 Transpower
	 EnBW

	 Januar
	  58.403.524   
	 0
	 0
	 0

	 Februar
	50.595.656
	 0
	 0
	 0

	 März
	54.662.149   
	 0
	 0
	 0

	 April
	46.141.612   
	 0
	 0
	 0

	 Mai
	  44.787.863   
	 0
	 0
	 0

	 Juni
	  44.159.855   
	 0
	 0
	 0

	 Juli
	  41.076.074   
	 0
	 0
	 0

	 August
	  48.450.000   
	 0
	 0
	 0

	 September
	43.000.000   
	 0
	 0
	 0

	 Oktober
	
	 0
	 0
	 0

	 November
	
	 0
	 0
	 0

	 Dezember
	
	 0
	 0
	 0


Nachfolgend finden Sie die Gesamtdaten für die vergangenen Jahre in kWh:
	 Jahr/Regelzone
	Amprion
	50 Hertz
	 Transpower
	 EnBW

	2009
	620.115.927
	1.001
	0
	5.156

	2008
	623.825.117
	0
	0
	5.793

	2007
	675.629.444
	494.478
	0
	6.295

	2006
	733.607.029
	1.380.826
	0
	0

	
	
	
	
	


Die Mengen der registrierten Leistungsmessung fußen auf den gemessenen Mengen vom 01.01. bis zum 31.12. des Kalenderjahres. Die Mengenermittlung für die Standardlastprofil​kunden basieren auf der bilanziellen Abgrenzung gemäß testiertem Jahresabschluss.

Die WestEnergie und Verkehr GmbH hat die Menge termingerecht ermittelt, dem betreffenden ÜNB und der Bundesnetzagentur mitgeteilt und von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer testieren lassen.


Vergütung 2009:
Die EEG-Strommenge, die die west Energie und Verkehr GmbH von den Übertragungsnetzbetreibern im Kalenderjahr 2009 aufzunehmen und zu vergüten hatte, betrug 106.251.546 kWh.

Die durchschnittliche Vergütung der von der Gesamtheit der Netzbetreiber im Kalenderjahr 2009 gezahlten EEG-Vergütung und damit die von der WestEnergie und Verkehr GmbH gegenüber dem ÜNB geschuldete Vergütung betrug gemäß durch Wirtschaftsprüfer bescheinigter Angaben der ÜNB 13,945 Cent/kWh.
Links:
Die Berichte der jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber nach § 52 Abs. 1 EEG 2009 können für das betreffende Kalenderjahr unter nachfolgenden Internetadressen eingesehen werden:

EnBW Transportnetze AG: 





www.enbw.com

Transpower Stromübertragungs GmbH: 



www.transpower.de
Amprion GmbH: 






www.amprion.net

Vattenfall Europe Transmission GmbH: 



www.vattenfall.de
Die testierten Zahlen des EEG-Belastungsausgleichs für das Kalenderjahr 2009 stehen

darüber hinaus auf folgender Internet-Seite zur Verfügung:
Informationsplattform der Deutschen Übertragungsnetzbetreiber: www.eeg-kwk.net
